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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/MC/768
öffentlich
16.06.2015
Frau K. Raaz
Herr J. Banek

Dem Antrag der Malchiner Wohnungsgesellschaft mbH auf Aufnahme des 
Rückbaues der Dachgeschosswohnungen Schulstraße 9-11(2015), 7-3(2016), 
1(2017) in die Fördermaßnahme Altstadt/Rahmenplangebiet Malchin wird 
zugestimmt.

Behandlung Termin Beratungsfolge
Nichtöffentlich 16.06.2015 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 08.07.2015 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Dem Antrag der Malchiner Wohnungsgesellschaft mbH auf Aufnahme des 
Rückbaues der Dachgeschosswohnungen Schulstraße 9-11(2015), 7-3(2016), 
1(2017) in die Fördermaßnahme Altstadt/Rahmenplangebiet Malchin wird 
zugestimmt.

Sach- und Rechtslage:
§22 KV, Rückbaurichtlinie M-V, Die WOGEMA beabsichtigt, beginnend im Jahr 2015 bis 
2017 die Wohnungen in der Schulstraße zu modernisieren. In diesem Zusammenhang 
werden die Dachgeschosswohnungen zurückgebaut, da diese leerstehen und dauerhaft 
nicht mehr zu Wohnzwecken benötigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. Die WOGEMA möchte 
Fördermittel beantragen.

Anlagen:
Antrag WOGEMA
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L e b e n s l a u f 
(Beratungsverlauf der Vorlage 2015/MC/768 mit Realisierungsvermerk) 

 

Beschlüsse: 

16.06.2015  
V/HAMC/040 Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Malchin 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Dem Antrag der Wohnungsgesellschaft  Malchin mbH auf Aufnahme des Rückbaues 
der Dachgeschosswohnungen Schulstraße 9-11(2015), 7-3(2016), 1(2017) in die 
Fördermaßnahme Altstadt/Rahmenplangebiet Malchin wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 8 
  Nein-Stimmen: 0 
  Enthaltungen: 0 
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